
Gemeinde Zetzwil 

 

Initiativbegehren 
 

Die unterzeichnenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnerge-

meinde Zetzwil reichen gestützt auf § 22 Abs. 2 des Gemeindegesetzes folgendes 

Initiativbegehren ein: 

 

   

 

Begründung: 

 

  

  

 
Hinweis: Es macht sich strafbar, wer unbefugt an einem Initiativ- oder Referendumsbegehren teil-

nimmt oder das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Initiative oder ein Referendum fälscht 

(Art. 282 StGB) oder bei einer Unterschriftensammlung für eine Initiative oder ein Referendum besticht 

oder sich bestechen lässt (Art. 281 StGB). 
 
(Bitte handschriftlich und gut lesbar ausfüllen) 
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